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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Änderung der Ordnung der Stadt Gladbeck über die Entgelte der Jugendkunstschule 

 
Begründung: 

 

Zum 01.01.2023 soll der seit dem 1. Halbjahr 2015 gültige Entgelt-Korridor der Jugendkunst-

schule angehoben werden. Mit dem Änderungsvorschlag der Verwaltung zum 1. Halbjahr 2023 

sollen die Tarife an die allgemeine Preisentwicklung angepasst werden. 

 

Die bei der Jugendkunstschule seit Jahren praktizierte schrittweise Erhöhung der Entgelte inner-

halb der vorgegebenen Marge und die flexible Gestaltung der Entgelte für unterschiedlich kos-

tenintensive Angebote haben sich bewährt. Die bisherigen Entgelt-Korridore soll maßvoll aus-

gedehnt werden, damit die Jugendkunstschule flexibel auf die aktuelle Nachfrage reagieren 

kann.  

 

 

Folgende Änderung wird für die Tarife (§ 2) der Entgeltordnung vorgeschlagen: 

 

 

 Teilnahme an Kursen der Jugendkunstschule (§ 1) 

 

Für den bisherigen Entgelt-Korridor von 1,30 – 1,70 € wird vorgeschlagen: 

1,70 – 2,50 €. 
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Die Ermäßigungen (§ 3) für verschiedene Zielgruppen bleiben bestehen. 

  

 

 

Anlagen 

 

- Aktuelle Entgeltordnung der Jugendkunstschule der Stadt Gladbeck (Anlage 1) 

- Änderung der Entgeltordnung der Jugendkunstschule (Anlage 2) 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die beigefügte „Änderung der Entgeltordnung für die Jugendkunstschule der Stadt Gladbeck“ 

wird beschlossen.  

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
- Bettina Weist  - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


